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RS OGH 1978/1/17 9Os180/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.01.1978

Norm

StGB §167 Abs3

Rechtssatz

Mit Abschluß der Selbstanzeige (= Zeitpunkt des Verlassens der Räume der Behörde) muß der Erlag getätigt sein,

späterer (auch zugesicherter) Erlag "aus Anlaß" der Selbstanzeige oder Erlag im Zuge der Erhebungen reicht nicht aus.

Entscheidungstexte

9 Os 180/77
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